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Sitzungsvorlage 
für den Gemeinderat 

am 05.07.2021 

 

Sachbearbeiter: Fr. Lappöhn Amt: Finanzverwaltung Az.: 131.01 SV 40  

Datum Gremium  TOP 

14.06.2021 Verwaltungsausschuss nichtöffentlich 2 

05.07.2021 Gemeinderat öffentlich 5 

 
 

TOP 5: Änderungssatzung zur Feuerwehrsatzung 
 
 
 

I. Sachverhalt: 
 
Da mit Blick auf die aktuellen Pandemieentwicklungen die Durchführung von Hauptver-
sammlungen und Wahlen bei den Gemeindefeuerwehren erschwert wurde, wurde an 
den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg vermehrt die Frage eines entspre-
chenden Umgangs mit dieser Situation gestellt. Die Antwort des Landesfeuerwehrver-
band lautete: 
 
„Die Hauptversammlung kann in solchen Ausnahmefällen verschoben oder in digitaler 
Form abgehalten werden. Sofern die Hauptversammlung nicht als Präsenzveranstaltung 
durchgeführt werden kann, können die dort ggfs. notwendigen Wahlen und Abstimmun-
gen auch als Briefwahl oder Online durchgeführt werden.“ 
 
Allerdings erfordern diese Vorgehensweisen entsprechende Regelungen in der Feuer-
wehrsatzung. Der vorliegende Entwurf zur Änderung der Feuerwehrsatzung basiert auf 
dem aktuellen Satzungsmuster des Gemeindetags Baden-Württemberg. Die wesentli-
chen Änderungen sind nachfolgend unterstrichen dargestellt: 
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Satzung zur Änderung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr 
(Feuerwehrsatzung – FwS) 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3, 
§ 7 Abs. 1 Satz 1, § 8 Abs. 2 Satz 2, § 10 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, § 18 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 4 des Feuerwehrgesetzes (FwG) hat der Gemeinderat am 05.07.2021 
folgende Satzung zur Änderung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr beschlossen:  

 

§ 1 

 § 13 der Satzung für die freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrsatzung) erhält folgenden Ab-

satz 9: 

(9) Für die Durchführung der Sitzungen des Feuerwehrausschusses sowie der Abtei-

lungsausschüsse gilt § 14 Abs. 6 sowie § 14 Abs. 4 Satz 1 Alt. 2 entsprechend. 

 

§ 2 

 § 14 der Satzung für die freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrsatzung) erhält folgende Fas-

sung: 

(1) Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkommandanten findet jährlich mindestens eine 

ordentliche Hauptversammlung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr statt. 

Der Hauptversammlung sind alle wichtigen Angelegenheiten der Feuerwehr, so-

weit für deren Behandlung nicht andere Organe zuständig sind, zur Beratung und 

Beschlussfassung vorzulegen.  

(2) In der Hauptversammlung haben der Feuerwehrkommandant einen Bericht über 

das vergangene Jahr und der Kassenverwalter einen Bericht über den Rechnungs-

abschluss des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege (§ 18) zu erstat-

ten. Die Hauptversammlung beschließt über den Rechnungsabschluss. 

(3)  Die Hauptversammlung wird vom Feuerwehrkommandanten einberufen. Sie ist 

binnen eines Monats einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Angehörigen 

der Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr dies schriftlich unter Angaben von 

Gründen verlangt. Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptversammlung sind den 

Mitgliedern sowie dem Bürgermeister vierzehn Tage vor der Versammlung be-

kannt zu geben. 

(4)  Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Ange-

hörigen der Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr anwesend ist oder an der 

Hauptversammlung nach Absatz 6 Buchstabe b) in digitaler Form teilnimmt. Bei 

Beschlussunfähigkeit kann eine zweite Hauptversammlung einberufen werden, die 

ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden bzw. in digitaler Form teilnehmenden 

Angehörigen der Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr beschlussfähig ist. Be-

schlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 

Auf Antrag ist geheim abzustimmen. 

(5)  Über die Hauptversammlung wird eine Niederschrift gefertigt. Dem Bürgermeister 

ist die Niederschrift auf Verlangen vorzulegen. 
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(6) Sofern die Hauptversammlung in Form einer Präsenzveranstaltung aus schwer-

wiegenden Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, entscheidet 

der Bürgermeister nach Anhörung des Feuerwehrausschusses, ob 

(a) die Hauptversammlung auf einen zeitnahen Termin, jedoch maximal bis zu einem 

Jahr, verschoben wird oder 

(b) die Hauptversammlung in digitaler Form abgehalten wird. 

 Schwerwiegende Gründe liegen insbesondere vor bei Naturkatastrophen, aus Gründen 

des Infektionsschutzes, bei sonstigen außergewöhnlichen Notsituationen oder wenn aus 

anderen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung unzumutbar wäre. 

 Die Hauptversammlung ohne persönliche Anwesenheit der Angehörigen der Gemeinde-

feuerwehr im Sitzungsraum kann nach Absatz 6 Buchstabe b) durchgeführt werden, so-

fern eine Beratung und Beschlussfassung durch zeitgleiche Übertragung von Bild und 

Ton mittels geeigneter technischer Hilfsmittel, insbesondere in Form einer Videokonfe-

renz, möglich ist. Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzuführenden 

Wahlen und die Fassung von Beschlüssen in geheimer Abstimmung sind im Rahmen 

einer Hauptversammlung nach Absatz 6 Buchstabe b) nicht möglich. Für sie gilt § 15 

Absatz 7. 

(7)  Für die Abteilungsversammlungen bei der Altersabteilung und der Jugendfeuer-
wehr gelten die Absätze 1 bis 6 entsprechend.   

 

§ 3 

 § 15 der Satzung für die freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrsatzung) erhält folgende Fas-

sung: 

(1) Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzuführenden Wahlen 

werden vom Feuerwehrkommandanten geleitet. Steht er selbst zur Wahl, bestellen 

die Wahlberechtigten einen Wahlleiter. Bei der Durchführung von Wahlen nach 

Absatz 7 leitet und organisiert der Bürgermeister oder eine von ihm beauftragte 

Person, unter Mitwirkung der Angehhörigen der Gemeindefeuerwehr, die Wahl. 

Die beauftragte Person nach Satz 3 kann ein Angehöriger der Gemeindefeuerwehr 

sein. 

(2)  Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln durchgeführt. Wahlen in digitaler Form 

nach Absatz 7 Buchstabe c) werden ohne Stimmzettel durchgeführt.  

(3)  Bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters ist gewählt, 

wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten 

hat. Wird diese Stimmenzahl nicht erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den 

beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen statt, bei der die einfache Mehrheit 

entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht nur ein Bewerber 

zur Wahl und erreicht dieser im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit nicht, 

findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem der Bewerber mehr als die Hälfte der 

Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten muss. 

(4)  Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als Mehrheitswahl ohne 

das Recht der Stimmenhäufung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele 

Stimmen, wie Ausschussmitglieder zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss  
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 sind diejenigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr gewählt, die die meisten 

Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die nicht 

gewählten Mitglieder sind in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen Ersatzmitglie-

der. Scheidet ein gewähltes Ausschussmitglied aus, so rückt für den Rest der 

Amtszeit das Ersatzmitglied nach, das bei der Wahl die höchste Stimmenzahl er-

zielt hat.  

(5)  Die Niederschrift über die Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines Stell-
vertreters ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage 
an den Gemeinderat zu übergeben. Stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, 
findet innerhalb von drei Monaten eine Neuwahl statt.  

 
(6)  Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehrkommandanten oder seines 

Stellvertreters nicht zustande oder stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, so 

hat der Feuerwehrausschuss dem Bürgermeister ein Verzeichnis aller Angehöri-

gen der Feuerwehr vorzulegen, die sich aufgrund ihrer Ausbildung und Bewährung 

im Feuerwehrdienst zur kommissarischen Bestellung (§ 8 Abs. 2 Satz 3 FwG) eig-

nen. 

(7) Sofern die Hauptversammlung nach § 14 Absatz 6 nicht in Form einer Präsenz-

veranstaltung durchgeführt wird, entscheidet der Bürgermeister nach Anhörung 

des Feuerwehrausschusses, ob 

(a) die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzuführenden Wahlen 

und Beschlussfassungen in geheimer Abstimmung in einer Präsenzversamm-

lung (Wahlversammlung) durchgeführt werden oder 

(b) zu treffende Beschlüsse in der bzw. die Wahlen durch die Versammlung in Form 

einer Briefwahl herbei- bzw. durchgeführt werden oder 

(c) zu treffende Beschlüsse in der bzw. die Wahlen durch die Versammlung in Form 

einer Online-Abstimmung bzw. -Wahl herbei- bzw. durchgeführt werden. 

(8) Für die Wahlen in den Abteilungen bei der Altersabteilung und der Jugendfeuer-

wehr gelten die Absätze 2 bis 7 sinngemäß.  

 

§ 4 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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II. Alternativen: 
 
Der Gemeinderat spricht sich gegen eine Satzungsänderung aus. 
 
 

III. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
 

IV. Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung für die freiwillige 
Feuerwehr (Feuerwehrsatzung – FwS) in der oben dargestellten Form. 


